
 

 

Geflüchtete aus der Ukraine nach § 24 Aufenthaltsgesetz 
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Hinweis:  
Die dargestellten Zugangszahlen setzen sich aus den Flächenfallmeldungen der Ausländerbehörden, den 
Verteilungen registrierter Geflüchteter aus der Erstaufnahme und der aktuellen Belegung dieser Personengruppe 
in der Erstaufnahme zusammen. Bei den Flächenfällen wird auf das Datum der Meldung der ABH an das RPK 
abgestellt, der tatsächliche Zugang kann aber auch deutlich davor erfolgt sein. Die Zahlen geben keinen Aufschluss 
über den tatsächlichen Aufenthalt der Personen. Im Juli 2022 wurden Doppelmeldungen bei den Flächenfällen 
bereinigt, die in den vorherigen Monaten aufgrund des Massenzustroms entstanden sind. Aus diesem Grund ist im 
Juli 2022 ein negativer Wert abgebildet.  

 


